
AUSSCHREIBUNG

1. Edersee-Cup

Verbandsoffene Ranglistenregatta auf dem Edersee für die

Deutsche Klassenvereinigung
5. und 6. Juni 2010

Ausrichtender Verein: SSGE Segelsportgemeinschaft Edersee e.V.

Werbung: Die Teilnehmer können verpflichtet werden, auf ihren Booten vom Ausrichter gewählte 
und gestellte Werbung anzubringen.

Wettfahrleitung: Jan Rischard

Steuermannsbesprechung: 5. Juni 2010: 10:00 Uhr

Startzeit: 1. Wettfahrt: 5. Juni 2010, Ankündigungssignal: 10:55 Uhr

Die weiteren Wettfahrten werden bekannt gegeben.
Letzte Startmöglichkeit: 6. Juni 2010, 13:00 Uhr

Geplante Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit einem Streicher ab 5 Wettfahrten

Regattabahn: Rehbach / Waldeck

Wertung: Low-Point-System Wertungsfaktor: 1,2

Preise: Siegerpokal
Sachpreise für das erste Drittel
Erinnerungspreise für alle Teilnehmer

Meldegeld: 30,- € mit der Meldung auf Kto-Nr.: 154001515 bei der KSK Schwalm-Eder 
(BLZ 52052154) mit der Angabe des Verwendungszwecks – Regatta 2.4 -

Meldestelle: Jan Rischard, Brunnenallee 44a, 34537 Bad Wildungen
Tel. 05621 7804224, Mobil  0171 7325888

oder im SSGE-Clubhaus in Bringhausen

oder online unter www.2Punkt4.de

Meldeschluss: 2. Jun 2010

Veranstaltungen: 5. Juni 2010, 20:00 Uhr Begrüßung im Clubhaus der SSGE mit Essen und Freibier

Siegerehrung: 6. Juni 2010, 2 Stunden nach der letzten Wettfahrt

Yachthafen: Rehbach mit behindertengerechten Steganlagen und Krananlage

Unterkunft: Wohnmobilstellplatz/Zeltplatz Bringhausen oder Rehbach
Pensionen/Hotels unter www.edersee.com

Programm / 
Segelanweisung:

Ausgabe der Segelanweisungen am 4.Juni 2010 ab 18.00 Uhr im Clubhaus der SSGE 
oder 
zum Download unter www.ssge.de ab dem 03. Juni 2010.

Wettfahrtbedingungen: Die Regatta unterliegt den Regeln wie sie in den „Wettfahrtregeln Segeln“ festgelegt 
(definiert) sind. Es gilt die Talsperrenverordnung für den Edersee, siehe:
www.wsa-hmue.wsv.de/service/pdf/Talsperrenverordnung.pdf .
Gültige Messbriefe und Führerscheine müssen bereitgehalten werden. Ohne 
unterschriebenen Haftungsausschluss aller Crewmitglieder ist die Meldung nicht gültig. 
Alle teilnehmenden Boot müssen eine gültige Haftpflichtversicherung mit einer 
Deckungssumme von mind. 3 Millionen € pro Veranstaltung oder ein Äquivalent davon 
haben. Der Nachweis ist auf Verlangen dem ausrichtenden Club vorzulegen.




